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Anlage zum Amtsblatt Nr. 37 
vom 29. November 2025 

 

Öffentliche Zustellung von Bescheiden 
 
 
 
Für Frau Oxana Barbakar, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Kleberstraße 9 in 40822 Mettmann, (ehemals) 
 

liegt beim Ausländeramt des Kreises Mettmann, Auf dem Hüls 5, Verwal-
tungsgebäude 7 in Zimmer 7.215, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
 

Anhörung vom 12.11.2025, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): Me 3567 Ordner/Anhörung gem. 
§ 28 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW). 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag 
von 13:00 bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 14. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Philipp 
 
 
Für Herrn Nazmi Mehmed Ali, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Vogteier Straße 1 in 42555 Velbert (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.127, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 11.11.2025 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-YQ 644. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 17. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Niederelz 
 
 
Für Herrn Yasser Kafe, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Reiger Weg 8 in 42553 Velbert (ehemals) 
 

liegt beim Ausländeramt des Kreises Mettmann, Auf dem Hüls 5, Verwal-
tungsgebäude 7 in Zimmer 7.101, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
 

Bescheid vom 18.11.2025, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): Ve 00070-Ablehnungsbescheid 
Aufenthaltserlaubnis, Ausreiseaufforderung, Abschiebeandrohung 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag 
von 13:00 bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 

NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 18. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Bobik 
 
 
Für Herrn Avdo Maksutovic, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Sonnborner Straße 94 in 42327 Wuppertal (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.128, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 19.11.2025 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-CZ 282. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 19. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Wagenknecht 
 
 
Für Herrn Mikhail Bendik, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Raffaelweg 16 in 40724 Hilden, (ehemals) 
 

liegt beim Ausländeramt des Kreises Mettmann, Auf dem Hüls 5, Verwal-
tungsgebäude 7 in Zimmer 7.101, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
 

Anhörung vom 13.11.2025, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 33-3/Hi 2410. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag 
von 13:00 bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 20. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Dannenberg 
 
 
 
Für Herrn/Frau Nicole Boehnke, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Halfmannstraße 20 in 42489 Wülfrath (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 29.10.2025, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): bu/VLST70106263/0007. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
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Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 21. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Costeiu 
 
 
 
Für Frau Klaudia Roza Rock-Lysczyna, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Schwarzbachstr. 24 in 40878 Ratingen (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.128, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 24.11.2025 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-VK 1709. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 24. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Schneider 
 
 
 
Für Herrn/Frau Dennis Marco Kirschbauer, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Bahnhofstraße 3 in 42489 Wülfrath (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 30.10.2025, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): so/VLST70097123/0014. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 25. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Somnitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

 

Für die nachstehend genannten Personen liegen beim Kreis Mettmann, 
Rechts- und Ordnungsamt, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, Zi. 
1.104, Schriftstücke zur Abholung bereit. Das Schriftstück kann in der 
vorgenannten Dienststelle von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 – 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden. Das jeweilige Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der z. 
Z. geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag 
der Bekanntgabe / Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 
 

Az. 32-32  Name,Vorname letzter bekannter Wohnort 
 

 
Straße 

 
 

224021233 Miltgen, F-54190 VILLERUPT, 
 Bertrand Rue Alfred Mezieres 11 
 

225026421 Hussmann, 40629 Düsseldorf, 
 Anil Ludenberger Straße 7 
 

225026440 Shahin, 45964 Gladbeck, 
 Mohamad Charlottenstraße 70 
 

225031298 Qyqalla, RKS.-12000 FISH KOSOV, 
 Fisnik Rruga Guri 5 
 

225031699 Tuma, CZ-162 00 PRAHA, 
 Martin Marikova 181/7 
 

225031820 Boga, NL-6822 AC ARNHEM, 
 Mehmet Noord-Peterstraat 74 
 

225031935 Boboev, Firdavs NL-7141 DM GROENLO, 
 Maroefdzjonovych Winterswijkseweg 37 
 

225033001 Tintor, 42719 Solingen, 
 Mladen Friedrich-Ebert-Straße 179 
 

225033564 Padovano, 40822 Mettmann, 
 Alfonso Eifelstraße 3 
 

225033819 Matysiak, PL-99-420 CZATOLIN 
 Dawid  
 

225033944 Kuscu, TR-34494 BASAKSEHIR/ 
 Melek ISTANBUL, Sentepe Sk. 68-70 
  Güvercintepe 
 

225033984 Idrizi, RKS-12000 FUSË KOSOVA, 
 Shendrit Shpetim Robaj 8 
 

225034474 Derbal, DZ-31000 ORAN, 
 Mohamoud Cooperative en Mohamadia 10 
 

225034476 Zhou, CHN-JIANGSU, 
 Qingjun Nr. 15 Chenjiagu Nanyuan  
  Village 
 

225035020 Akbayean, TR-GAZIANTEP, 
 Halan Sehit ilyas Duru sokok 65 
 

225035427 Gao, CHN-SHANGHAI, 
 Yang Building Lane 
 

225035792 Iseni, MK-9130 KUMANOVO, 
 Seljver Angja Rankovikj BR. 11 
 

225035945 Badwan, JOR-11953 AMMAN,  
 Abdallah Al-Sakhra Al Musharrafah 
  Str. House 38 
 

325061787 Nixdorf, 42283 Wuppertal, 
 Thorsten Rödinger Str. 13 
 

325063647 Karademir, 40822 Mettmann, 
 Serkan Eidamshauser Str. 49 
 

325077631 Gorjomeladze, LT-59316 PRIENU R.SAV., 
 Jaba Astuoneliu k.8 k 
 

325077649 Mohamed, Q-DOHA, 
 Ismail Area 51 Street 825 House 59 
 

325082286 Wu, CHN-201620 SONGJIANG 
 Yujie DISTRICT, SHANGHAI, 
  Binhu Road No.299, Room 166- 
  302 
 

325084131 Shakirov, NL-1944 RW BEVERWIJK, 
 Roberti Veldstraat 61 
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Az. 32-32  Name,Vorname letzter bekannter Wohnort 
 

 
Straße 

 
 

325084586 Huo, CHN-311807 ZHUJI, 
 Xianchao Coato Road 25 
 

325085585 Pitak, PL—58-350 MIEROSZOW, 
 Daniel Ul. Nowe Siodlo 33 
 

325089620 Akylbek, KS-453033 ORLOVKA, 
 Asanov Veselajh 71 Chujskhja 
  Keminskij 
 

325092890 Wang, CHN-215634 ZHANGJIAGANG, 
 Jichen SUZHOU, JIANGSU, 
  Chengyang Road Nr. 6/ 
  Jingang Town 
 

 
 
Mettmann, den 26. November 2025 
 Kreis Mettmann 
 Die Landrätin 
Veröffentlichung am:  Kreishaus (Verwaltungsgebäude 1) 
29.11.2025 Düsseldorfer Str. 26 
zugestellt am: 40822 Mettmann 
13.12.2025 Im Auftrag 
 König 
 
 
 
 
Für Herrn Emirhan Salijevic, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Lehmkuhler Weg 30 in 40723 Hilden, (ehemals) 
 

liegt beim Ausländeramt des Kreises Mettmann, Auf dem Hüls 5, Verwal-
tungsgebäude 7 in Zimmer 7.101, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
 

Anhörung vom 26.11.2025, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 33-3/Hi 8292 Ordner 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag 
von 13:00 bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 26. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Dannenberg 
 
 
 
Für Herrn/Frau Selim Tas, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
An der Clefbrücke 8 in 42275 Wuppertal (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 07.11.2025, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): bue/VLST70119762/0010. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 27. November 2025 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Büchner 

 
 
 
 


